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BEGRÜNDUNG 
 
A. ANLASS UND ERFORDERNIS DER ÄNDERUNGSPLANUNG 
 
 In der Gemeinde Wiesen besteht Bedarf an gewerblichen Bauflächen und es liegt der 

Gemeinde ein Antrag auf Erweiterung der Gewerbeflächen im Anschluss an das Gewer-
begebiet „Sailaufer Busch“ vor. Die in dem bestehenden Gewerbegebiet ansässige Fir-
ma sucht nach Erweiterungsflächen zur Zukunftssicherung- und –entwicklung. Mit der 
Bestandssicherung wird gleichzeitig eine Aufwertung des Standortes erzielt.  

 Die Gemeinde verfügt über keine freien gewerblichen Baugrundstücke, die Interessen-
ten angeboten werden können. Bereits im Jahr 2009 wurde die Neuausweisung von 
Gewerbeflächen geprüft. 

 
 Bei der Überprüfung für den städtebaulich geeigneten Standort wurden die städtebauli-

che Einbindung, Größe, Verkehrsanbindung, technische Infrastruktur und Verträglichkeit 
für das Orts- und Landschaftsbild als Kriterien bewertet.  

 Die Untersuchung ergab 2 Standortvorschläge. 
 
 1. Fläche zwischen der Eichenstraße und dem bestehenden Gewerbegebiet „Sailaufer 

Busch“ bis zu dem Weg Fl.Nr. 4279/1. 
 
 2. Fläche zwischen dem südlichen Rand des Gewerbegebietes „Sailaufer Busch“ und 

der ehemaligen Erddeponie. 
 
 Die Alternative 1 an der Eichenstraße wurde aus städtebaulicher und naturschutzrechtli-

cher Sicht wegen der exponierten Lage – ausgeprägte Kuppenlage - und den negativen 
Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild abgelehnt. Die Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes können durch Eingrünung nicht kompensiert werden. Negativ beurteilt 
wurde auch die Nähe zur Wohnbebauung.  

 
 Die Abwägung der Varianten ergab, dass das Plangebiet als gewerbliche Baufläche ge-

eignet ist und eine Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes im Talverlauf in süd-
licher Richtung weiterzuverfolgen ist. Das Plangebiet wurde als die einzig vertretbare Al-
ternative hinsichtlich Naturschutz, Ökologie, Orts- und Landschaftsbild gesehen. 

 
 Der Schutz der Wohngebiete ist durch den ausreichenden Abstand beachtet. 
 
 Die Verkehrserschließung ist durch die Anbindung an die bestehende Straße „Im Ge-

werbegebiet“ gesichert und kann je nach Bedarf erweitert werden. Der Anschluss an die 
vorhandenen Ver- und Entsorgungsmedien stellt eine wirtschaftliche Lösung dar.  

 
 Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Wiesen stellt den Umgriff des 

Plangebietes als „Fläche für die Landwirtschaft“ dar. Die Erweiterungsfläche liegt im 
Landschaftsschutzgebiet „Spessart“. Es handelt sich um ein ansteigendes, landwirt-
schaftlich genutztes Gelände mit wenigen Obstbäumen am Rand. 

 
 Das Ergebnis der Untersuchung im Jahr 2009 und der Vorgespräche zu der vorliegen-

den Änderungsplanung war, dass die Erweiterung des Gewerbegebietes „Sailaufer 
Busch“ im Landschaftsschutzgebiet nicht ausgeschlossen wird und für die Bauleitpla-
nung eine naturschutzrechtliche Befreiung von den Verboten der Landschaftsschutzge-
bietsverordnung „Naturpark Spessart“ in Aussicht gestellt wird. Die Erweiterungsfläche 
umfast ein Grundstück am Rand des Landschaftsschutzgebietes. Die Substanz des 
Landschaftsschutzgebietes wird nicht berührt.  
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 Das Landschafts- und Ortsbild wird bei dem gewählten Standort weniger beeinträchtigt. 
Die Erweiterung in südlicher Richtung kann durch Randeingrünung besser eingebunden 
werden als ein Gewerbegebiet in einer Höhenlage. 

 
 Die vorgesehene Bauleitplanung zeigt mit ihren Darstellungen und Festsetzungen keine 

unüberwindbaren naturschutzrechtlichen Konfliktpunkte. 
  
 Die Voraussetzung für die Entwicklung der Erweiterung des bestehenden Gewerbege-

bietes ist mit der bedarfsorientierten Planung erfüllt.  
 
 Die Realisierung der vorgesehenen gewerblichen Nutzung setzt die Schaffung von Pla-

nungsrecht durch eine vorbereitende Bauleitplanung voraus.  
 Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes wird gleichzeitig auch der Bebauungsplan 

nach § 8 Abs. 3 BauGB (Parallelverfahren) geändert.  
 
 
B. PLANUNGSRECHTLICHE GRUNDLAGEN 
 
 1.a. Der rechtswirksame Flächennutzungsplan mit der Ausweisung „Flächen für die 

Landwirtschaft“. 
 
 1.b Der Beschluss des Gemeinderates vom 06.02.2012 zur Änderung des Flächennut-

zungsplanes. 
 
 2. Der Beschluss des Gemeinderates vom 06.02.2012 zur Änderung 6 des Bebau-

ungsplanes mit der Erweiterung des Gewerbegebietes. 
  Der Bebauungsplan wird im Parallelverfahren mit der Änderung des Flächennut-

zungsplanes geändert. 
 
 
C. LAGE, ABGRENZUNG UND BESCHAFFENHEIT DES ERWEITERUNGSBEREICHES 
 
 1. Lage 
  Das Plangebiet befindet sich zwischen dem Gewerbegebiet „Sailaufer Busch“ und 

der ehemaligen Erddeponie. Es ist umgeben von Flächen für die Landwirtschaft und 
Grünflächen (ehemalige Deponie).  

 
 2. Abgrenzung 
  Der Geltungsbereich umfasst das Grundstück Fl.Nr. 4280. 
  Im Norden grenzt das Gebiet an die südliche Erschließungsstraße des bestehenden 

Gewerbegebietes und die Grenze des Landschaftsschutzgebietes.  
 
  Die Größe des Änderungsbereiches beträgt   1,21 ha. 
 
 3. Beschaffenheit  
  Von Nordosten nach Südwesten ansteigendes Hanggelände. 
  Der Weg an der Ostgrenze des geplanten Gewerbegrundstückes zeigt einen An-

stieg von Norden nach Süden von etwa  412 m bis  421 m über NN. 
  Die Höhenlage beträgt  413 m über NN an der nordöstlichen und 430 m über NN an 

der südwestlichen Baugrundstücksecke. 
  Das für die Erweiterung des Gewerbegebietes vorgesehene Grundstück erstreckt 

sich auf landwirtschaftlich genutztes Gelände (Grünland). Wenige Obstbäume ste-
hen im Nordosten entlang des Weges. 
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D. ZIELE DER PLANUNG 
 
 Mit der Änderungsplanung, die die Erweiterung eines bestehenden Gewerbegebietes 

zum Inhalt hat, wird die Voraussetzung geschaffen, den Standort Wiesen für Gewerbe-
betriebe zu festigen und eine Fläche für die Betriebserweiterung einer Firma in direkter 
Nähe zu ermöglichen.  

 
 Die Entwicklung eines Gewerbegebietes sowie eines bestehenden Betriebes sichert den 

Erhalt von Arbeitsplätzen und führt zu einem zusätzlichen Angebot. Die Funktionen 
Wohnen und Arbeiten können zugeordnet werden. Die regionale Wirtschaft wird durch 
die Weiterentwicklung der bestehenden Gewerbeflächen gestärkt.  

 Die Anbindungen an ein erschlossenes und bebautes Gewerbegebiet tragen zur Ver-
minderung der Erschließungskosten bei und erreichen eine nachhaltige Entwicklung des 
Gewerbestandortes.  

 
 Die Belange des Naturschutzes und der Schutz des Landschaftsbildes sind zu berück-

sichtigen. Im Hinblick auf die landschaftliche Einfügung der Gewerbeflächen und die Ab-
grenzung des bebauten Bereiches zur freien Landschaft wird ein öffentlicher Grünstrei-
fen festgesetzt entsprechend den landschaftlichen Erfordernissen. Die grünordnerischen 
Maßnahmen sind ein Beitrag zum Ausgleich des Naturhaushaltes.  

 
 Der Eingriff in die Natur und die Landschaft durch die erforderlichen Geländeverände-

rungen und die Versiegelung durch die Bau- und Betriebsflächen ist durch die Festset-
zung von Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich zu kompensieren.  

 Das Ergebnis der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung – saP – ist zu beachten. 
 
 Die Erweiterung des Gewerbegebietes liegt im Landschaftsschutzgebiet „Spessart“.  

Hier ist eine Befreiung von den Verboten der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Na-
turpark Spessart“ für das durch die Planung zulässige Vorhaben erforderlich. Um einen 
Ausgleich zu schaffen, wird vorgeschlagen, eine Fläche zwischen der Eichenstraße und 
dem westlichen Rand des bestehenden Gewerbegebietes bei der nächsten Änderung 
der Schutzgebietsgrenzen in das Landschaftsschutzgebiet einzubeziehen.  

 
 Die Anforderungen des Immissionsschutzes werden beachtet durch einen ausreichend 

großen Abstand zu den Wohngebieten.  
 
 
 
E. ART UND UMFANG DER ÄNDERUNG 
 
 1. Art der baulichen Nutzung 
 
  Bisherige Ausweisung: 
  Fläche für die Landwirtschaft. 
 
  Geplante Ausweisung: 
  Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO. 
 
 2. Grünfläche als Randeingrünung 
 
  Die Randeingrünung im Westen und Südwesten erfüllt die Aufgaben der Abgren-

zung zur freien Landschaft und der landschaftlichen Einbindung des Gewerbegebie-
tes. 
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 3. Flächen 
 
  Gewerbegebiet - GE 1,02 ha 
  Grünfläche  - Randeingrünung 0,19 ha 
 
  Gesamtfläche im Geltungsbereich der Änderung 1,21 ha 
 
 
F. ERSCHLIESSUNG 
 
 Die Zufahrt zu der geplanten Erweiterung des Gewerbegebietes erfolgt über die Straße 

„Im Gewerbegebiet“. Die Weiterführung der Erschließungsstraße entlang der Ostgrenze 
des Gewerbegrundstückes kann je nach Bedarf und Ausnutzung der Gewerbefläche 
fortgeführt werden.  

 
 
G. UMWELTBERICHT 
 
 1. Einleitung 
 
 1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der Ziele der Änderung des Flächennut-

zungsplanes 
 
  In dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als „Fläche für die 

Landwirtschaft“ dargestellt. Grund für die Änderung ist die Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes für die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes „Sailaufer 
Busch“ im Talverlauf in südlicher Richtung. Dafür muss die derzeit dort vorgesehene 
Nutzung in ein „Gewerbegebiet“ nach § 8 BauNVO geändert werden.  

 
    
 1.2 Berücksichtigung umweltrelevanter Ziele aus vorliegenden Fachplanungen 
 
  Die Erweiterung des Gewerbegebietes liegt im Landschaftsschutzgebiet „ Spessart“. 

Für die Planung bzw. das durch die Planung zulässige Vorhaben ist eine natur-
schutzrechtliche Befreiung von den Verboten der Landschaftsschutzgebietsverord-
nung  „Naturpark Spessart“ erforderlich.  

 
 2. Auswirkungsprognose 
 
 2.1 Bestandsaufnahme 
 
  Der Geltungsbereich erstreckt sich auf ein von Nordosten und Osten nach Südwes-

ten und Westen ansteigendes, landwirtschaftlich genutztes Gelände mit einigen 
überwiegend kleinen Obstbäumen an der östlichen Grundstücksgrenze Fl.Nr. 4280.  

 
 2.2 Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der Prognose über die 

Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
 
 a. Schutzgut Mensch 
  Das Schutzgut Mensch wird von dem Planungsvorhaben und dem daraus resultie-

renden Zufahrtsverkehr nur gering berührt.  
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 b. Schutzgüter Arten und Lebensräume 
  Das geplante Gewerbegebiet schließt an vorhandene Gewerbeflächen an, so dass 

sich die potenziell vorhandenen Vogelarten und die evt. zu erwartenden Fledermäu-
se an den Eingriff anpassen.  In der Umgebung bietet sich ausreichend Ersatzle-
bensraum. 

 
 c. Schutzgüter Boden und Wasser  
  Durch die Erschließung und die Bebauung wird Boden versiegelt und der Versicke-

rung entzogen. 
 
 d. Schutzgüter Klima und Luft 
  Auf den offenen Flächen entsteht nachts Kaltluft. Der Verlust der Grünfläche hat 

somit in geringem Maße Auswirkungen auf die Frischluftversorgung des angrenzen-
den Gewerbegebietes.  

 
 e. Schutzgut Landschaftsbild 
  Das Schutzgut Landschaftsbild ist betroffen, da sich das Gewerbegebiet an einem 

Hang befindet und somit einsehbar ist. Vorbelastungen ergeben sich durch die be-
stehenden Gewerbeflächen im nördlichen Talverlauf.  

 
 f. Das Schutzgut Kultur- und Sachgüter ist von dem Planungsvorhaben nicht betrof-

fen.  
 
 2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 

der Planung 
 
  Die weitere Entwicklung ohne die Durchführung der Planung würde am heutigen 

Umweltzustand voraussichtlich wenig ändern, da keine nennenswerten Nutzungs-
änderungen zu erwarten sind. 

 
 3. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich von nachteili-

gen Auswirkungen 
 
 a. Randeingrünung 
  Die Randeingrünung in einer Breite von 8,00 m im Westen und 10,00 m im Süden 

trägt zur landschaftlichen Einbindung bei. 
 
 b. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
  Im Flächennutzungsplan werden keine Vermeidungsmaßnahmen und Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen dargestellt.  
  Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes werden der Ausgleichsbedarf 

ermittelt und die erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen festgesetzt.  
 
   
 4. Alternative Planungsmöglichkeiten 
 
  Das geplante Gewerbegebiet schließt an bestehende Gewerbeflächen an. 
  Die Prüfung von Standortalternativen führte zu dem Ergebnis, dass das Plangebiet 

als geeignete gewerbliche Baufläche bewertet wurde. 
  Die Erweiterung im Talverlauf in Richtung Süden wurde als die einzig vertretbare 

Alternative hinsichtlich Naturschutz, Ökologie, Orts- und Landschaftsbild gesehen. 
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 5. Maßnahmen zur Überwachung – Monitoring 
 
  Da der Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan grundsätzlich nicht auf 

Vollzug angelegt ist, ist eine Überwachung der Umweltauswirkungen nicht möglich. 
Auf der Ebene des Bebauungsplanes ist ein Monitoring sinnvoll.  

 
 6. Zusammenfassung 
  Die umweltrelevanten Auswirkungen der vorliegenden Planung betreffen vor allem 

die Schutzgüter Boden und Wasser und das Schutzgut Landschaftsbild.  
  Minderungen der Eingriffsschwere erfolgen durch entsprechende Festsetzungen im 

Bebauungsplan. Darüber hinaus werden Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des 
Planungsgebietes vorgenommen. 
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VERFAHREN 
 
I. 06.02.2012  
 Der Gemeinderat fasst den Beschluss zur 3. Änderung des Flächennutzungsplanes im 

Bereich der Erweiterung des Gewerbegebietes „Sailaufer Busch“.Der Auszug aus der 
Niederschrift der Sitzung des Gemeinderates ist Anlage 1 der Begründung. 

 
II. 05.11.2012 
 Der Gemeinderat billigt den Planentwurf i.d.F. vom 26.09.2012 mit der Begründung und 

beschließt die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 
1 BauGB und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 
BauGB. Der Auszug aus der Niederschrift der Sitzung des Gemeinderates ist Anlage 2 
der Begründung. 

 
III. 26.11.2012 bis 28.12.2012  
 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden.  
 
IV. 18.02.2013 
 Der Gemeinderat behandelt die Stellungnahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behör-

den und sonstigen Träger öffentlicher Belange und fasst Beschlüsse.  
 Die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB sind durchzuführen. 
 Der Auszug aus der Niederschrift der Sitzung des Gemeinderates ist Anlage 3 der Be-

gründung. 
 
V. 03.06.2013  
 Der Gemeinderat billigt den Planentwurf i.d.F. vom 26.09.2012 mit der Begründung vom 

24.04.2013 und beschließt die Durchführung des weiteren Verfahrens. 
 Der Auszug aus der Niederschrift der Sitzung des Gemeinderates ist Anlage 4 der Be-

gründung. 
 
VI. 01.07.2013 bis 01.08.2013  
 Öffentliche Auslegung und Beteiligung der Behörden. 
 
VII. 02.09.2013  
 Der Gemeinderat behandelt die Stellungnahmen der öffentlichen Auslegung sowie der 

Beteiligung der Behörden und fasst den Feststellungsbeschluss. 
 Der Auszug aus der Niederschrift der Sitzung des Gemeinderates ist Anlage 5 der Be-

gründung. 
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